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33 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen 
 
Flächennutzungsplan der Stadt Ratingen 98. Änderung „Kaiserswerther Straße / 
Angerbach“  

 Änderung des Geltungsbereichs  
 Erneute öffentliche Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  

 
1. Der vom Rat der Stadt Ratingen in seiner Sitzung am 22.11.2016 beschlossene Gel-

tungsbereich der 98. Flächennutzungsplanänderung wird durch Ratsbeschluss vom 
06.02.2024 wie folgt geändert: 

Der Geltungsbereich wird um das Flurstück 53, Flur 17 Gemarkung Ratingen ver-
kleinert. Eine Übersichtskarte mit dem Geltungsbereich der 98. Flächennutzungs-
planänderung ist dieser Bekanntmachung beigefügt. 
 

2. Der Rat der Stadt Ratingen hat in seiner Sitzung am 06.02.2024 beschlossen den 
Entwurf zur 98. Flächennutzungsplanänderung „Kaiserswerther Straße / Angerbach“ 
einschließlich der Entwurfsbegründung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB erneut für die 
Dauer eines Monats, mindestens jedoch für die Dauer von 30 Tagen, oder bei Vor-
liegen eines wichtigen Grundes für die Dauer einer angemessenen längeren Frist, 
öffentlich auszulegen. Gleichzeitig werden die Behörden und Träger öffentlicher Be-
lange erneut gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt. 

 
Die Entwurfsunterlagen zur 98. Flächennutzungsplanänderung können im Internet unter  
https://www.o-sp.de/ratingen/plan/uebersicht.php?pid=30827 sowie über das Internet-
portal des Landes NRW unter https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de eingesehen 
werden. 
 
Zeit: vom 18.04.2024 bis einschließlich 20.05.2024 während der Dienststunden. 
 
Zusätzlich werden die Unterlagen in der Stadtverwaltung Ratingen, Amt für Stadtpla-
nung, Vermessung und Bauordnung, Verwaltungsgebäude Stadionring 17, 40878 Ra-
tingen öffentlich ausgelegt. Die Einsichtnahme ist während der Dienststunden möglich. 
 
Dienststunden: 

Montag bis Mittwoch   von 08.30 Uhr bis 16.00 Uhr, 
Donnerstag     von 08.30 Uhr bis 18.00 Uhr, 
Freitag     von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr. 
 
Während der Veröffentlichungs-/Auslegungsfrist können Stellungnahmen eingebracht 
werden. Diese sollten elektronisch übermittelt werden, bei Bedarf können sie aber auch 
auf anderem Weg abgegeben werden. Nach dieser Frist abgegebene Stellungnahmen 
können gem. § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 
 
Stellungnahmen per E-Mail richten Sie bitte an bauleitplanung@ratingen.de, Stellung-
nahmen per Post an Stadt Ratingen, Minoritenstraße 2-6 in 40878 Ratingen. 
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Eine vorherige Anmeldung zur Einsichtnahme unter der Rufnummer 02102 / 550-6133 
oder per E-Mail an Bauleitplanung@ratingen.de ist wünschenswert. 
 
Projektbeschreibung: 
 
Entwicklung eines verträglichen Gewerbegebietes zur Aufwertung der bisherigen Situa-
tion im Kreuzungsbereich unter Schaffung einer Grünanlage zwischen Gewerbegebiet 
und Waldfläche bzw. Angerbach.  
 
Folgende umweltbezogene Informationen sind verfügbar: 
 

 Umweltbericht zur 98. Flächennutzungsplanänderung, in dem die Umweltauswir-
kungen in Bezug auf die Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Artenschutz, biologi-
sche Vielfalt, Landschaft und Landschaftsbild, Boden, Wasser, Luft und Klima, 
Mensch und seine Gesundheit, Bevölkerung, Kulturelle Erbe und Sachgüter, de-
ren Wechselwirkungen untereinander und sonstige Umweltbelange beschrieben 
und bewertet werden. 

 
Durch die Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden umweltbezo-
genen Stellungnahmen zu:  
 

 Gewässerschutz, Immissionsschutz, Bodenschutz und Artenschutz, Kreis Mett-
mann 

 Denkmalschutz, Landschaftsverband Rheinland – Amt für Denkmalpflege im 
Rheinland 

 Arten- und Klimaschutz, BUND 
 
abgegeben, die ebenfalls einsehbar sind.  
 
Hinweis: Aufgrund der geänderten Zielsetzung und Planung erfolgt eine erneute 
öffentliche Auslegung gem. § 4a Abs. 3 BauGB. 
 
 
BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG  
 
Die vorstehende vom Rat der Stadt Ratingen in seiner Sitzung am 06.02.2024 be-
schlossene Offenlage der Flächennutzungsplanänderung wird hiermit gemäß § 3 Ab-
satz 2 BauGB öffentlich bekannt gemacht.  
 
Gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) gegen Satzungen, sonstige 
ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Mona-
ten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt, 
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b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.  
 
Die Form der öffentlichen Bekanntmachung im Sinne des § 7 Absatz 7 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ist gemäß § 17 Absatz 1 Satz 1 der Haupt-
satzung der Stadt Ratingen wie folgt festgelegt: Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Ratingen. 
 
 
Ratingen, den 11.April .2024 
 
 
 
 
Klaus Pesch 
Bürgermeister 
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34 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen 
 
Bebauungsplan T 395 „Kaiserswerther Straße / Am Roten Kreuz“  

 Änderung des Geltungsbereichs  
 Änderung der Verfahrensart 
 Erneute öffentliche Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  

 
1. Der vom Rat der Stadt Ratingen in seiner Sitzung am 15.11.2022 beschlossene Gel-

tungsbereich des Bebauungsplans T 395 „Kaiserswerther Straße / Am Roten Kreuz“ 
wird durch Ratsbeschluss vom 06.02.2024 wie folgt geändert: 

Es erfolgt eine Erweiterung des Geltungsbereichs um Teile der Flurstücke 83 (teil-
weise) und 84 (teilweise), Flur 17, Gemarkung Ratingen. 
Die Erweiterungsflächen sind in der dieser Vorlage beigefügten Übersichtskarte dar-
gestellt. 
 

2. Der Rat der Stadt Ratingen hat am 16.02.2016 die Aufstellung des Bebauungsplans 
T 395 „Kaiserswerther Straße / Am Roten Kreuz“ gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in Ver-
bindung mit § 13a BauGB beschlossen.  
Aufgrund von im Planverfahren eingebrachten Bedenken von Seiten der Bezirksre-
gierung wurde vom Rat der Stadt Ratingen am 06.02.2024 beschlossen den Bebau-
ungsplan im Normalverfahren weiterzuführen. 
 

3. Der Rat der Stadt Ratingen hat in seiner Sitzung am 06.02.2024 beschlossen den 
Entwurf zum Bebauungsplan T 395 „Kaiserswerther Straße / Am Roten Kreuz“ ein-
schließlich der Entwurfsbegründung (Stand: Februar 2024) gemäß § 4a Abs. 3 
BauGB erneut für die Dauer eines Monats, mindestens jedoch für die Dauer von 30 
Tagen, oder bei Vorliegen eines wichtigen Grundes für die Dauer einer angemesse-
nen längeren Frist öffentlich auszulegen. Gleichzeitig werden die Behörden und 
Träger öffentlicher Belange erneut gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt. 
Eine Übersichtskarte mit dem Geltungsbereich des Bebauungsplans T 395 „Kai-
serswerther Straße / Am Roten Kreuz“ ist dieser Bekanntmachung beigefügt. 
 

Die Entwurfsunterlagen (Planentwurf, Entwurfsbegründung, Gutachten etc.) können im 
Internet unter https://www.o-sp.de/ratingen/plan/uebersicht.php?pid=27514&L1 sowie 
über das Internetportal des Landes NRW unter 
https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de eingesehen werden. 

 
Zeit: vom 18.04.2024 bis einschließlich 20.05.2024  
 
Zusätzlich werden die Unterlagen in der Stadtverwaltung Ratingen, Amt für Stadtpla-
nung, Vermessung und Bauordnung, Verwaltungsgebäude Stadionring 17, 40878 Ra-
tingen öffentlich ausgelegt. Die Einsichtnahme ist während der Dienststunden möglich. 
 
Dienststunden: 

 
Montag bis Mittwoch   von 08.30 Uhr bis 16.00 Uhr, 
Donnerstag     von 08.30 Uhr bis 18.00 Uhr, 
Freitag     von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr. 
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Während der Veröffentlichungs-/Auslegungsfrist können Stellungnahmen eingebracht 
werden. Diese sollten elektronisch übermittelt werden, bei Bedarf können sie aber auch 
auf anderem Weg abgegeben werden. Nach dieser Frist abgegebene Stellungnahmen 
können gem. § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 
 
Stellungnahmen per E-Mail richten Sie bitte an bauleitplanung@ratingen.de, Stellung-
nahmen per Post an Stadt Ratingen, Minoritenstraße 2-6 in 40878 Ratingen. 
 
Eine vorherige Anmeldung zur Einsichtnahme unter der Rufnummer 02102 / 550-6133 
oder per E-Mail an Bauleitplanung@ratingen.de ist wünschenswert. 
 
Projektbeschreibung: 
 
Entwicklung einer Raumkante zur Aufwertung der bisherigen Situation im Kreuzungsbe-
reich unter Schaffung einer Grünanlage zwischen Gewerbegebiet und Waldfläche bzw. 
Angerbach.  
 
 
Folgende umweltbezogene Informationen sind verfügbar: 
 

 Aussagen zum Straßenverkehrslärm, Schienenverkehrslärm und Gewerbelärm-
immissionen,  

 Überschwemmungsgebiet und Hochwasserrückhaltung,  
 Angaben zu den voraussichtlichen stadtklimatischen Auswirkungen,  
 Artenschutz,  
 Begrünungs- und Bepflanzungsmaßnahmen,  
 Angaben zu den voraussichtlichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter:  

o Mensch, seine Gesundheit und die Bevölkerung insgesamt,  
o Pflanzen und Tiere, biologische Vielfalt,  
o Boden und Fläche,  
o Wasser,  
o Luft und Klima,  
o Landschaft,  
o Kulturgüter und sonstige Sachgüter,  
o Wirkungsgefüge zwischen den Schutzgütern.  

 
Durch die Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden umweltbezo-
genen Stellungnahmen zu: 
 

 Denkmalschutz, Landschaftsverband Rheinland – Amt für Denkmalpflege im 
Rheinland 

 Naturschutz, Landesbetrieb Wald und Holz NRW 
 Immissionsschutz, Flughafen Düsseldorf 

abgegeben, die ebenfalls einsehbar sind. 
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BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG  
 
Die vorstehende vom Rat der Stadt Ratingen in seiner Sitzung am 06.02.2024 be-
schlossene öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes T 395 wird hiermit gemäß § 3 
Absatz 2 BauGB öffentlich bekannt gemacht.  
 
Gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) gegen Satzungen, sonstige 
ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Mona-
ten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.  
 
Die Form der öffentlichen Bekanntmachung im Sinne des § 7 Absatz 7 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ist gemäß § 17 Absatz 1 Satz 1 der Haupt-
satzung der Stadt Ratingen wie folgt festgelegt: Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Ratingen. 
 
 
Ratingen, den 11. April 2024 
 
 
 
 
Klaus Pesch 
Bürgermeister 
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